
Schülerinnen und Schüler in den Klassen und Jahrgangsstufen

Klassensprecher/-in
Stufensprecher/-in

siehe § 74(2) SchulG.

SV-Stunde
(1x pro Monat, in allen 

Klassen und Jgst.)
siehe § 74 (2) SchulG.

Klassenkonferenz    
siehe § 71(3) SchulG.

Schülerrat
(entscheidet über alle 

Angelegenheiten der SV)
siehe. § 74(3) SchulG. 

Delegierte für die 
Schulkonferenz 

Schulkonferenz 
Stimmverhältnis: 1:1:2 (bei Schulen mit Sek. I+II)

siehe § 65, § 66 SchulG.
Schulleitung Lehrerkonferenz 

Schulpflegschaft 

Fachkonferenzen      
siehe § 74(3) SchulG.

Delegierte für die BSV   
siehe § 74(3) SchulG.

Schülersprecher/-in
siehe §74(3) SchulG.

Ausschuss A

Ausschüsse

Ausschuss B

Ausschuss C

sind nicht 
Bestandteil 

desSchulG

Kassen-  
wart/-in

Kassen-
prüfer/-in

SV-
Verbindungslehrer/-in 

siehe § 74(6) SchulG.

abhängig vom 
jeweiligen 

Wahlverfahren

müssen kein Amt 
haben, um 

mitzuarbeiten

müssen dem 
entsendenden 

Gremium angehören

ElternSchüler Lehrer
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Vertreter

Denk- und Ideenfabrik der SV
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